
Merkblatt zur Bestimmung der Knotensichtweiten

Im Zusammenhang mit Unfällen bei Verzweigungen und Ausfahrten möchten wir auf die nachfolgenden
Sichtproblematiken hinweisen.

Sichtweite ohne Nebenfahrbahn Sichtweite auf Radwegen

Verkehrstechnische Abteilung

12.04.2011 / Scmi / Munz

Im Sichtbereich dürfen Pflanzen gemäss SAV  16 eine Höhe von 0.8 m nicht überschreiten und
zwischen 0.8 m und 3.0 m Höhe dürfen auch keine Teile von ausserhalb wurzelnden Pflanzen in den
Sichtbereich hineinragen. Büsche und Hecken sind bei 80 cm deshalb konstant unter Schnitt zu halten.

§

Stand: April 2011

   innerorts    ausserorts

Knotensichtweiten   KSW    90.00m     150.00m
Abstand Beobachtungspunkt   H    2.50m     2.50m

   innerorts    ausserorts

Knotensichtweiten   KSW    50.00m     50.00m
Abstand Beobachtungspunkt   H    2.50m     2.50m

Zur nachhaltigen Gewährleistung der Sichtweiten ist im Einmündungsbereich die Pflanzenhöhe
auf 60cm zu begrenzen.

Empfehlung der Kantonspolizei Zürich:

Die aktuelle Version kann abgerufen werden unter:
I-Net\Organisation\Verkehrspolizei\Interne Links\Merkblatt Knotensichtweiten


